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Doppelter Generationenwechsel: Eine saubere Sache
Gleich zwei Firmenübergaben 
wurden vergangenen Freitag in 
Beringen gefeiert: jene der Meyer 
AG und die der Keller GmbH. Beide 
sorgen dafür, dass der tägliche 
Unrat uns nicht olfaktorisch  
belästigt.

Kay Fehr

BERINGEN. Das Wetter hätte kaum besser 
sein können an diesem Freitagnachmit-
tag: 30 Grad zeigte das Thermometer an. 
Wohlweislich haben die Verantwortli-
chen der H. & G. Meyer AG und der Keller 
Kehricht-Abfuhren GmbH ihre Fest-
bänke in der gekühlten Halle an der Be-
ringer Werkstrasse aufgestellt. Draussen 
in der Sonne stand der Fuhrpark der bei-
den Unternehmen: die von Meyer in 
Weiss mit orangen und grünen Elemen-
ten, jene von Keller in Blau und Gelb. 
Was die Firmen gemein haben: Bei bei-
den kam es zu einem Generationenwech-
sel. Und das wurde mit rund 100 Gästen 
gefeiert.

In der H. & G. Meyer AG, die sich auf 
Kanalreinigung, Saugarbeiten und Keh-
richt spezialisiert hat, übernimmt ein 
Dreiergespann die Führung von der bis-
herigen Inhaberin Marlen Greutmann-
Meyer ab Juli: Sohn Fabian Greutmann, 
Tochter Jocelyne Keller-Greutmann so-

wie ihr Mann Andreas Keller. Bereits 
letztes Jahr erfolgte die Firmenübergabe 
der Keller Kehricht-Abfuhren GmbH von 
Gerhard und Heidi Keller an Andreas 
Keller. Auch hier wird die Geschäftsfüh-
rung aus den drei Jungen bestehen. Um 
eine Fusion handle es sich allerdings 
nicht, wie Keller sagt. «Die beiden Fir-
men treten weiterhin separat auf, aber 
wir werden bestimmt Synergien unterei-
nander nutzen.» Beispielsweise könne 
man sich gegenseitig mit Mitarbeiten-
den aushelfen. Auch die ikonischen Far-
ben und Logos würden nicht tangiert. 
«Man hilft einander», sagt Fabian Greut-
mann. Beide Firmen sind im ganzen 
Kanton aktiv und sorgen dafür, dass der 
Kehricht und Grünabfall, aber auch Kar-
ton an die richtige Stelle transportiert 
werden – beispielsweise zu Abfallsam-
melstellen – und dass die Kanalisatio-
nen sauber und sicher sind. Gerade bei 
Temperaturen wie letzten Freitag oder 
auch in kalten Wintermonaten ist der 
Job für die «Güselleute» sehr anspruchs-
voll. «Man gewöhnt sich zwar an den Ge-
stank», sagt Keller, aber es gebe auch ex-
treme Sachen, die selbst erfahrenen Mit-
arbeitern zu viel werden. «Zum Beispiel, 
wenn der Grünabfall schon zwei Wochen 
alt ist und gärt. Dann suchen wir aber 
auch das Gespräch mit dem Besitzer.» 
Und Greutmann ergänzt: «Wenn wir 
kommen, ist der Abfall danach weg.» 

Darum sei es auch essenziell, dass die 
eigene Fahrzeugflotte sauber und mo-
dern aussieht.

Aufrüsten, um am Ball zu bleiben
Die drei Firmenbesitzer wollen jetzt 

am Ball bleiben, wie sie betonen. Bei der 
H. & G. Meyer AG soll ab Herbst ein 
neues Dichtheitsprüfsystem für Kanali-

sationen dazukommen. «Das wird im 
Kanton Zürich bereits gemacht, und 
auch in Schaffhausen wird es immer 
mehr nachgefragt. Darum rüsten wir 
auf», sagt Jocelyne Keller-Greutmann. 
Es handelt sich dabei um ein mobiles 
Prüfsystem, bei welchem Abdichtbal-
lons und viel Druck zum Einsatz kom-
men. Für den nächsten Januar ist zudem 

ein neuer Wasserrecycler geplant. Von 
der Keller-Flotte läuft bereits ein Keh-
richtwagen mit Biogas. «Es ist grosses 
Potenzial vorhanden, ein Teil des aufge-
sammelten Grünguts können wir, nach-
dem es in der Biogasanlage war, selbst 
als Treibstoff nutzen», erzählt Keller. 
Damit könne man den Bio-Kreislauf 
schliessen. Der Markt für alternative 
Treibstoffe in der Kanalreinigungsbran-
che befände sich aber noch in den Kin-
derschuhen.

Per Zufall in der gleichen Branche
Dass die beiden einzigen Abfalltrans-

porteure des Kantons zusammenspan-
nen, basiere auf purem Zufall, sagt Kel-
ler-Greutmann. Ganz am Anfang, als sie 
mit ihrem jetzigen Mann zusammen-
kam, wussten beide noch nicht, dass 
ihre Eltern in der gleichen Branche tätig 
sind. Jetzt sind sie es, die das Steuer der 
beiden Firmen übernehmen. «Die Eltern 
sind einerseits sicher froh, die Verant-
wortung abzugeben, sie freuen sich aber 
auch, dass die Firma familienintern wei-
tergegeben wird.» Nach langer Zeit des 
Verzichts, den ein eigenes Unternehmen 
mit sich bringe, hätten sie nun wieder et-
was mehr Zeit zum Geniessen, sagt And-
reas Keller. «Seit ich ein kleines Kind 
war, bin ich im LKW mitgefahren. Dass 
ich nun die Keller GmbH selbst führen 
darf, ist ein logischer Schritt.»

Grosse Rochade (v. l.): Heidi und Gerhard Keller (Keller Kehricht-Abfuhren GmbH)  
sowie Marlen und Ewald Greutmann (H. & G. Meyer AG) geben ihre Firmen an Fabian 
Greutmann, Jocelyne Keller-Greutmann und Andreas Keller weiter.  BILD MICHAEL KESSLER

Bundesgericht bestätigt Kündigung von 
Schaffhauser Kantilehrer
An der Kantonsschule Schaffhausen 
wird aus einer Schülerin ein  
Schüler. Ein Lehrer spricht ihn  
aus religiösen Gründen weiterhin 
mit Mädchennamen an. Wie viel  
Bibel darf an einer öffentlichen 
Schule sein? Das Bundesgericht hat 
die Frage beantwortet.

Kari Kälin

SCHAFFHAUSEN. Es sei zunehmend schwie-
rig geworden, als bekennender und über-
zeugter Christ an einer öffentlichen Kan-
tonsschule zu arbeiten. «Die viel geprie-
sene Toleranz gilt leider häufig nur noch 
für eine bestimmte (eigene) Meinung.» 
Hinter diesen Worten eines Lehrers ver-
birgt sich ein Arbeitskonflikt. Der gläubige 
Pädagoge wechselte im Sommer 2021 an 
eine christliche Privatschule im Kanton 
Zürich – nicht ganz freiwillig.

Die Kantonsschule Schaffhausen hatte 
dem Mitglied einer Freikirche zuvor ge-
kündigt, weil er eine Weisung des Rekto-
rats zum Umgang mit einem Transkind 
notorisch ignorierte. Das Bundesgericht 
hat die Kündigung in einem kürzlich pub-
lizierten Urteil bestätigt. Es stellte das Grund-
recht eines Schülers auf Achtung des Pri-
vatlebens über die Religionsfreiheit des 
Gymilehrers. Die Weisung der Kantons-
schule taxierten die Bundesrichter als zu-
mutbar und zulässig.

Lehrer fiel bereits zuvor auf
Der ETH-Absolvent wirkte seit 2013 als 

Geografielehrer an der Kantonsschule 
Schaffhausen. Es kam zu Spannungen. Die 
Schulleitung verweigerte 2018 eine Lohn-
erhöhung und verbot ihm später, an den  
3. Klassen der Maturitätsschule Geografie zu 
unterrichten. Sie warf ihm vor, das Thema 
Klimawandel nicht adäquat zu vermitteln.

Im September 2020 kassierte er einen 
Verweis, weil er öffentlich als Lehrer der 
Kantonsschule Positionen vertrat, die der 
allgemeinen Lehrmeinung widersprechen 
würden. Die «Schaffhauser AZ» hatte den 
Lehrer schon längere Zeit davor einen 
«Klimaskeptiker» genannt. Die Hauptkri-
tik: Sein Unterricht bestehe zur Hauptsa-
che darin, den menschengemachten Kli-
mawandel zu hinterfragen.

Zum Verhängnis wurde dem Familienva-
ter aber nicht seine Lektionen zur Erd-

erwärmung, sondern sein Verhalten mit 
einem 16-jährigen Schüler. Während der 
Herbstferien 2020 teilte dieser dem Rekto-
rat mit, er sei «trans» und er bitte darum, ab 
sofort nur noch mit seinem neu gewählten 
männlichen Rufnamen und nicht mehr 
mit dem weiblichen Geburtsnamen ange-

sprochen zu werden. Das Rektorat leitete 
das E-Mail des Transjungen an alle Lehr-
personen weiter und wies sie an, den Wunsch 
zu erfüllen.

Der Geografielehrer dachte nicht daran. 
Noch bevor der Unterricht wieder startete, 

warf er in einem E-Mail an die Schullei-
tung grundlegende Fragen auf: Wird der 
Transjunge künftig die Herrentoilette be-
nutzen? Auf welcher gesetzlichen Grund-
lage fusst die Transition? (Unbürokratisch 
und ohne Angabe von Gründen kann man 
sich auf dem Standesamt erst seit Anfang 
2022 von Mann zu Frau und umgekehrt er-
klären lassen.)

In der ersten Geografiestunde nach den 
Ferien kam es zum Eklat. Der Lehrer rief 
den Transjungen mit Mädchennamen auf. 
In der Pause erklärt der Pädagoge dessen 
Mitschülern, er werde ihn weiterhin mit 
weiblichem Geburtsnamen ansprechen. Ein 
Gespräch mit der Schulleitung fruchtete 
nicht, der Kantilehrer bekräftigte seine 
Position und machte keine Anstalten, künf-
tig davon abzuweichen.

Schule kündigte dem Lehrer
Der Lehrer sah seine Glaubensfreiheit 

verletzt, wenn er gezwungen werde, den 

Schüler mit seinem neuen männlichen Na-
men zu nennen. Aufgrund der Bibel gelte 
nur das biologische Geschlecht, ein sozia-
les existiere nicht. Er wolle einem «zutiefst 
verletzten Menschen», der die Realität 
leugne und in einer völligen Verblendung 
lebe, einen Ausweg aufzeigen: den Weg 
zum Glauben. Er bete für ihn, dass «sie» 
diesen Weg finden könne. Dem Jungen 
müsse bewusst sein, dass sich nicht die 
ganze Welt seinen subjektiven Gefühlen 
anpassen müsse. Die Kantonsschule zeigte 
kein Gehör für solche Argumente und löste 
den Arbeitsvertrag mit dem Geografieleh-
rer auf.

Er brach seine Masterarbeit ab
Bibel und öffentliche Schule vertragen 

sich schlecht. Es herrscht das Gebot der 
konfessionellen Neutralität. Dass der Geo-
grafielehrer damit in Konflikt geraten könnte, 
zeichnete sich ab. Laut dem «Landboten» 

ist er Kreationist. Kreationisten glauben, 
dass die Welt so entstanden ist, wie es im 
Alten Testament steht.

Vor vier Jahren nahm der Lehrer an 
einem Podium der Evangelischen Allianz 
teil. Ein Sprecher der Organisation nahm 
ihn in Schutz: «Solange sich ein Lehrer an 
den Lehrplan hält, sehe ich kein Problem.» 
In einem Aufsatz für ein kirchliches Maga-
zin erläuterte der Geografielehrer sodann, 
weshalb er eine Masterarbeit an der ETH 
Zürich abbrach: weil er einen Theorieteil 
hätte abgeben müssen, der völlig anti-
thetisch zu seinem christlichen Glauben 
stehe.

Solche Sorgen kennt er an seinem neuen 
Wirkungsfeld nicht: «Ich freue mich, an 
einer christlichen Schule tätig zu sein, an 
welcher der Glauben noch offen gelebt 
werden darf.» Alles kann er sich freilich 
auch dort nicht erlauben: Die Schule rich-
tet sich nach dem Lehrplan des Kantons 
Zürich.

An der Kanti Schaffhau-
sen unterrichtete ein  
Lehrer, der einen Trans-
jungen nur mit seinem 
Mädchennamen  
ansprechen wollte.  
Seine Kündigung war 
rechtens, entschied nun 
das Bundesgericht.  
BILD MELANIE DUCHENE

Das Bundesgericht  
stellte das Grundrecht  
eines Schülers auf Achtung  
des Privatlebens  
über die Religionsfreiheit  
des Gymilehrers.

Der Lehrer rief den Trans-
jungen mit Mädchennamen 
auf. In der Pause erklärte 
der Pädagoge dessen  
Mitschülern, er werde ihn 
weiterhin mit weiblichem 
Geburtsnamen ansprechen.


